
 
 
 

-Vorlage an den Gemeinderat- 
Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: 

Hauptamt, Herr Barth, 10.1 
Datum: 

04.11.2021 

 öffentliche Sitzung des: (Gremium) 

G e m e i n d e r a t e s 

am: 
 

16.11.2021  nichtöffentliche Sitzung 

Tagesordnungspunkt: 

8. Bürgermeisterwahl 2022 
8.1.Festsetzung des Wahltags und des Tages der etwaigen Neuwahl 
8.2.Festsetzung des Endes der Einreichungsfrist für die Wahl 
    und eine etwaige Neuwahl 
8.3.Bildung des Gemeindewahlausschusses  
-Beschlussfassung-  

Anlage-Nr.: 

 
- 6 - 

 
 

Sachverhalt: 

 

Die Amtszeit von Bürgermeister Urban Singler endet am 07.05.2022. Entsprechend den Vorschrif-

ten der Gemeindeordnung (GemO) und des Kommunalwahlgesetztes (KomWG) ist die Wahl vom 

Gemeinderat vorzubereiten. 

 

Wahltag 

Nach § 47 Abs. 1 der GemO ist frühestens 3 Monate und spätestens 1 Monat vor dem Ende der 

Amtszeit die Wahl durchzuführen. Das bedeutet, für die Wahl wär der frühestmögliche Termin So, 

der 13.02.2022 und der späteste Termin So, der 03.04.2022. 

Eine etwaige Neuwahl muss frühestens am zweiten und spätestens am vierten Sonntag nach der 

Wahl stattfinden (vgl. § 45 Abs. 2 GemO). Der Wahltag muss ein Sonntag sein; darf aber nicht auf 

einen gesetzlichen Feiertag gelegt werden. Der Ostersonntag (17.04.2022) sowie Sonntag der 1. 

Mai scheidet somit als Wahltag aus (vgl. § 2 KomWG).  

 

 

Stellenausschreibung 

Die Stelle des hauptamtlichen Bürgermeisters ist gem. § 47 Abs. 2 GemO spätestens zwei Monate 

vor dem Wahltag öffentlich auszuschreiben. Eine ordnungsgemäße Stellenausschreibung setzt 

dabei voraus, dass ein größerer Teil interessierter Personen von der Veröffentlichung Kenntnis 

nehmen kann. Nach herrschender Auffassung kann von einer ordnungsgemäßen und wirksamen 

Ausschreibung ausgegangen werden, wenn die Veröffentlichung im Staatsanzeiger Baden-

Württemberg erfolgt ist. Weitere Veröffentlichungen z.B. in der Tageszeitung oder im Gemein-

demitteilungsblatt sind möglich, haben jedoch nicht den Charakter einer Ausschreibung im Sinne 

der Gemeindeordnung.  

 



 

Einreichungsfrist 

In der Stellenausschreibung ist eine Frist für die Einreichung der Bewerbungen festzusetzen. Nach 

§ 10 Abs. 1 Satz 3 KomWG darf das Ende der Einreichungsfrist frühestens auf den 27. Tag vor dem 

Wahltag festgesetzt werden. Das ist der 4. Montag vor dem Wahltag. Bei der Neuwahl beginnt die 

Einreichungsfrist am 1. Werktag nach der Hauptwahl. Das Ende der Einreichungsfrist kann frühes-

tens auf den 3. Tag nach der Hauptwahl (Mittwoch) festgesetzt werden. (Mindestfrist 3 Tage). 

 

Gemeindewahlausschuss 

Die Leitung der Bürgermeisterwahl ist dem Gemeindewahlausschuss (GWA) übertragen. Der Bür-

germeister ist kraft Gesetz (§ 11 Abs. 2 S. 1 KomWG) Vorsitzender des Gemeindewahlausschuss.   

Der Gemeinderat hat einen Stellvertreter des Vorsitzenden, zwei Beisitzer sowie deren Stellver-

treter in gleicher Zahl und ein Schriftführer sowie dessen Stellvertreter zu bestellen (Insgesamt 8 

Personen).  

 

Bewerbervorstellung 

Nach § 47 Abs. 2 GemO kann die Gemeinde den Bewerbern, deren Bewerbung zugelassen wor-

den ist, Gelegenheit geben, sich den Bürgern in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.  

Eine solche Veranstaltung ist somit nicht verpflichtend vorgeschrieben. Ob eine solche Versamm-

lung durchgeführt wird entscheidet der Gemeinderat.  

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 
1. Die Festsetzung der Wahltermine im Rahmen der genannten gesetzlichen Vorgaben.  
     Die Gemeindeverwaltung empfiehlt hier den 13.03.2022 (1. Wahltermin) und den  
     10.04.2022 (2. Wahltermin). Eine etwaige Neuwahl findet am 4. Sonntag nach der Wahl statt.  
 
2. Das Ende der Einreichungsfrist für Bewerbungen wird auf den 4. Montag vor dem Wahltag 

festgesetzt. Für eine etwaige Neuwahl auf den 3. Tag nach der Hauptwahl (Mittwoch). 
 

3. Der Gemeinderat bestimmt entsprechende Gemeinderäte zu Mitgliedern im Gemeindewahl-
ausschuss. Aus der Verwaltung werden die Gemeindebediensteten Herr Jörg Barth (Beisitzer/ 
Schriftführer) sowie Frau Susanne Klausmann (stv. Schriftführerin) als Mitglieder im Gemein-
dewahlausschuss vorgeschlagen.  
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